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Seitelvon2 

mit E-Mail vom 27.02.2023 beantragen Sie unter anderem nach dem In- 

formationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) Zugang zu folgenden Infor- 

mationen: 

„den Entwurf für ein neues Straßenverkehrsgesetz mit mehr Möglichkeiten, 

das Tempo in den Städten zu drosseln 

[1] https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/mobilitaet-tempolimit-und- 

ausbau-der-autobahnen-deutschlands-kulturkampf-ums-auto-a- 

efagecod-f9d8-4b70-a20b-292404f02539  <https://www.spiegel.de/wirt- 

schaft/service/mobilitaet-tempolimit-und-ausbau-der-autobahnen- 

deutschlands-kulturkampf-ums-auto-a-efa9ecod-f9d8-4b70-a20b- 

292404f02539>“. 

Bezugnehmend auf Ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

(IFG) teile ich Ihnen Folgendes mit: 

Der Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode (KoaV) enthält für den 

Bereich des Straßenverkehrs folgende Vereinbarung: 

„Wir werden Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung so an- 

passen, dass neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele 
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des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen 

Entwicklung berücksichtigt werden, um Ländern und Kommunen Ent- 

scheidungsspielräume zu eröffnen. Wir wollen.eine Öffnung für digitale 

Anwendungen wie digitale Parkraumkontrolle. In Umsetzung der Vision 

Zero werden wir das Verkehrssicherheitsprogramm weiterentwickeln. 

Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben.“ 

Die Verkehrsministerkonferenz (VMK) fasste in der Sitzung am 

04./05.05.2022 in diesem Zusammenhang den Beschluss, eine länderof- 

fene Arbeitsgruppe einzuberufen, die einen weitreichenden Konsens zwi- 

schen den teilnehmenden Ländern über eine Reihe praxisgerechter 

Handlungsvorschläge zur Anpassung des Straßenverkehrsrechts herstel- 

len sollte, die zügig und in Übereinstimmung zwischen Bund und Län- 

dern umgesetzt werden können. 

Die Handlungsvorschläge der Arbeitsgruppe zur Anpassung des Straßen- 

verkehrsrechts wurden in der Sondersitzung der VMK am 29.11.2022 vor- 

gestellt und werden derzeit vom Bundesministerium für Digitales und 

Verkehr geprüft. Ein Entwurf zur Überarbeitung des Straßenverkehrsge- 

setzes liegt noch nicht vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Hinweis zum Datenschutz: 

Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten wurden bzw. 

werden zwecks Kontaktaufnahme und Bearbeitung Ihres Anliegens ver- 

arbeitet. Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage 

verarbeitet werden, hängt von Ihrem Anliegen und den konkreten Um- 

ständen ab. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Rechte als Be- 

troffener finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter 

https://bmdv.bund.de/DE/Meta/Datenschutz/datenschutz.html 

rn 

am | 
Zertifikat seit 2009 

audit berufundfamilie


